
9. Bekanntmachung dringliche An-
ordnung für Dieselkauf Bauhof

10. Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung in Asbach-Bäumenheim, 
aktuelle Information, Diskussion 
und Beschlussfassung zur Wie-
derbeauftragung einer privaten 
Sicherheitswacht

11. Terminbekanntgaben
Im Anschluss wird die Sitzung 

nichtöffentlich fortgesetzt.

Nr. 4 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl am 
Sonntag, 26. Mai 2019 

1.  Am 26. Mai 2019 findet in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wahl zum Euro-
päischen Parlament statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 
Uhr.

2.  Die Gemeinde ist in folgende 5 
Stimmbezirke eingeteilt.

Stimmbezirk Wahlraum
Nr. Abgrenzung Bezeichnung und  

genaue Anschrift
barrierefrei 
ja / nein

0001
0002
0003
0004

0005

Seniorentreff
Grund- und Mittelschule
Schmutterhalle
Dr.-Hermann-Fendt- 
Kindergarten
Haus der Vereine

Marktplatz 6
Josef-Dunau-Ring 4
Rathausplatz 2
Am Schmutterwald 41

Bahnhofstraße 14

ja
nein
ja
ja

nein

3. Die Briefwahlvorstände treten 
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 18.00 Uhr in
0011 Rathaus, Rathausplatz 1, 
86663 Asbach-Bäumenheim; Sit-
zungssaal
0012 Schmutterhalle, Rathaus-
platz 2, 86663 Asbach-Bäumen-
heim 
zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann 
nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.
Die Wähler und Wählerinnen ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.

Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler und 
jede Wählerin erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder Wähler und jede Wählerin 
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn 
Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung der 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis
für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig
kenntlich macht, welchem Wahl-
vorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der 
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 

der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6.Wähler und Wählerinnen, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzette-
lumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 

18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Eu-
ropäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Euro-
pawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Asbach-Bäumenheim, 29.04.2019

Nr. 5 Sommerpause Hallenbad
Unser Hallenbad macht Som-

merpause. Der letzte Öffnungstag 
vor der Sommerpause ist Sonntag, 
der 26.5.2019. Wir danken allen Be-
suchern, auch im Namen unseres 

Hallenbadteams, für ihre Treue und 
wünschen eine ungetrübte Frei-
badsaison und einen schönen Som-
mer. Unser Hallenbad öffnet im 
September wieder. Der Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Nr. 6 Termine der Woche
Datum, Uhrzeit; Veranstaltung 

Ort; Veranstalter
7.5., 19.00 Uhr  

Personalausschuss-Sitzung 
Rathaus/Sitzungssaal 
Gemeinde

7.5., 19.30 Uhr  
Sitzung des Gemeinderates  
Rathaus/Sitzungssaal  
Gemeinde 
Weitere Termine finden Sie im 

Veranstaltungskalender auf unserer 
Homepage unter:  
www.asbach-baeumenheim.de 
und täglich unter der Rubrik „Wo-
hin heute?“ in der Donauwörther 
Zeitung.

Nr. 7 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Martin Paninka 
Erster Bürgermeister

Amtsblatt
der Gemeinde Mertingen
Herausgeber: 
Gemeinde Mertingen 
Fuggerstraße 5 
Telefon 0 90 78/96 00 - 0 
Telefax 0 90 78/96 00 -20 
E-Mail: gemeinde@mertingen.de 
Internet: www.mertingen.de 
Satz: 
Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 18 Samstag, 4. Mai 2019

Nr. 1 Öffentliche Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag, 
7.5.2019 um 20.00 Uhr 

Am Dienstag, 7.5.2019, findet um 
20.00 Uhr in der Antonius-von-Stei-
chele-Grundschule, Ostergasse 23, 
eine öffentliche Gemeinderatssit-

zung mit folgender Tagesordnung 
statt:

1. Erlass einer Satzung zur dritten 
Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindertagesein-
richtungen der Gemeinde Mertin-
gen (dritte Änderungssatzung)

2. Bauantrag zum Anbau eines Ein-
gangsportals an ein Hotel auf der 
Fl.Nr. 2702/3, Gemarkung Mer-
tingen

3. Bauantrag auf Abbruch eines An-
baus, sowie Errichtung eines neu-
en Anbaus und Garage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1506, Gemar-
kung Mertingen

4. Mitteilungen und nachträglich 
eingegangene Beratungsgegen-
stände

Nr.2 Vollzug der Straßenver-
kehrsordnung; 
hier: Sperrung der 
Wörthfeldstraße

Die Wörthfeldstraße ist vom 6.5. – 
13.5.2019 zwischen Zehentplatz und 
Buchenweg wegen der Verlegung der 
Wasserleitung komplett gesperrt. 

Die Umleitung erfolgt über den 
Zehentplatz und die Brunnengasse.

Nr. 3 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag geschlossen. Er findet wie-
der am 11.5.2019 statt.

Das komplette Monatsprogramm 
findet ihr auf der Internetseite der 
Gemeinde Mertingen unter  
www.mertingen.de/Leben& 
Wohnen/Für Jugendliche.

Nr. 4 Informationen aus der 
Gemeindebücherei

Die Bücherei hat geöffnet:
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
Freitag 17.00 – 20.00 Uhr

Die Bücherei ist während der Öff-
nungszeiten unter der Telefon-Nr. 
0 90 78/ 96 80 00 oder per E-Mail un-
ter buecherei@mertingen.de zu 
erreichen.

Besuchen Sie auch unsere Inter-
netseite buecherei.mertingen.de. 
E-Medien können kostenlos unter 
www.onleihe.de/emedienbayern 
ausgeliehen werden.

Nr. 5 Abfuhrtermine
Samstag, 4.5.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 1)
Montag, 6.5.2019  
Abholung Restmülltonne (Gebiet 1)

Mittwoch, 8.5.2019  
Abholung Papiertonne (Gebiet 2)
Donnerstag, 9.5.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 2)
Freitag, 10.5.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 1)

Nr. 6 Recyclinghof Mertingen 
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Nr. 7 Grüngutanlieferung 
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3, angenom-
men:
Mo. bis Fr. 08.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ist die 
Grüngutsammelstelle geschlossen.

Die Kosten der Grüngutentsor-

gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

 Nr. 8 Veranstaltungen der 
Mertinger Vereine

Freitag, 10.5.2019 um 19.00 Uhr:  
Generalversammlung des Krippen-
vereins Mertingen in der Alten Brau-
erei

Weitere Termine finden Sie auf 
unserer Homepage unter  
www.mertingen.de und täglich 
unter der Rubrik „Wohin heute“.

Nr. 9 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister
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Nr. 18 Samstag, 4. Mai 2019

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 7. Mai 2019, 19.00 

Uhr findet im großen Sitzungssaal 
die Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung:
1. Ausbau der Kreisstraße im Stadt-

teil Weilheim; Vorstellung der Pla-
nung und Abschluss einer Ver-
einbarung mit dem Landkreis 
Donau-Ries bezüglich der Ko-
stentragung 

2. Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Steingasse West“ der Gemeinde 
Langenaltheim, Ortsteil Rehlin-

gen; Beteiligung der Stadt Mon-
heim als Träger öffentlicher Be-
lange

3. Aufstellung des ‚Bebauungspla-
nes „Ebenfeld II“ in der Gemein-
de Otting; Beteiligung der Stadt 
Monheim als Träger öffentlicher 
Belange 
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung

Nr. 2 Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, 
19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal die Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses statt.

Tagesordnung
1. Projekt „Wir lassen Monheim blü-

hen!“ – Aktueller Stand und näch-
ste Schritte

2. Diskussion Radwegeführung in 
Monheim 

3. Abschlussbericht Jurabadbus 
4. Diskussion Bürgerinformations-

broschüre
5. Bekanntmachungen

anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Nr. 3 Urlaubsvertretung

Der Erste Bürgermeister Günther 
Pfefferer befindet sich vom 6.5.2019 
bis einschließlich 24.5.2019 im Ur-
laub. Ab Montag, 27.5.2019 ist er zu 
den üblichen Amtszeiten wieder er-
reichbar.

Während der Urlaubszeit wird 
er von der 2. Bürgermeisterin, Frau 
Anita Ferber, vertreten.

Die Dienstzeiten der 2. Bürger-
meisterin sind:
Mo. und Di.  15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 15.30 Uhr
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr

In dringenden Fällen können Ter-
mine, die außerhalb dieser Zeit lie-
gen, unter folgender Tel.-Nr. verein-
bart werden:

Mobil: 01 70 - 8 39 58 83
Stadt/Vorz.:  0 90 91 - 90 91 12

Nr. 4 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegengenommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 

Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 5 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 6 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B)  GEMEINDE DAITING

Nr. 1 Vollzug des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) und 
des Bayer. Wassergesetzes 
(BayWG);

Antrag auf gehobene was-
serrechtliche Erlaubnis für die 
Einleitung von Misch- und Nie-
der-schlagswasser aus dem Ker-
nort Daiting über elf Einleitstel-
len (R1-R11) in die Ussel und 
über eine Einleitstelle (R12) in 
den Graben Fl.-Nr. 2015 der Ge-
markung Daiting sowie für die 

Ein-leitung von gereinigtem Ab-
wasser aus dem Ablauf der ge-
meindlichen Kläranlage in die 
Ussel durch die Gemeinde Dai-
ting, Am Kirchberg 1, 86653 Dai-
ting

Redaktionelle Berichtigung:
Die Bekanntmachung vom 

27.04.2019 wird im dritt- und viert-
letzten Absatz wie folgt geändert:

Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. die Planunterlagen in der Zeit 

von 6.5.2019 bis 7.6.2019 (1 Mo-
nat) in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, Zi.-Nr. 106, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim 
während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme ausliegen.

2. Jeder, dessen Belange durch das 
Vorhaben berührt werden, bis 
spätestens 2 Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, das ist 
bis zum 21.06.2019, bei der oben 
genannten Auslegungsstelle oder 
dem Landratsamt Donau-Ries, 
Donauwörth, Pflegstraße 2, Ein-
wendungen schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben kann,

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister


